
1.ÄndAbfallgebührensatz2012 

Satzung 
über die 1. Änderung der 

Satzung 
der Stadt   E l s d o r f 

über die Abfallentsorgungsgebühren 
vom 22.11.2011  

 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NRW - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 07. 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. S. 271) und der §§ 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen - KAG NRW - vom 21. 10. 
1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 30. 06. 
2009 (GV. NRW. S. 394) sowie des § 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen - LAbfG - vom 21. 06. 1988 (GV. NRW. S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 17. 12. 2009 (GV NRW. S. 863, 975) hat der Rat der Stadt Elsdorf in 
seiner Sitzung am 15. 11. 2011 folgende Satzung über die 1. Änderung der Satzung der 
Stadt Elsdorf über die Abfallentsorgungsgebühren beschlossen. 
 
 
§ 1 § 3 erhält folgende Fassung:  
 
 

§ 3 
 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz  
 

(1) Für die Inanspruchnahme der Einrichtung „Abfallentsorgung“ der Stadt Elsdorf 
werden die Abfallentsorgungsgebühren mit Ausnahme der Entsorgung der 70-l-
Abfallsäcke, der Biotonne und des Sperrmülls auf der Basis der zugelassenen 
Behälter für die Abfuhr der Hausabfälle berechnet. Sie betragen: 

 
a) für   80-l-Behälter je Entleerung 6,33 € 
b) für 120-l-Behälter je Entleerung 9,51 € 
c) für 240-l-Behälter je Entleerung 19,01 € 

 
 Als Mindestinanspruchnahme werden jährlich 12 Entleerungen / monatlich  eine 

Entleerung zugrunde gelegt. Die Mindestgebühr beträgt demnach für 
 

          jährlich  monatlich  
a)   80-l-Behälter 75,96 € 6,33 € 
b) 120-l-Behälter 114,12 € 9,51 € 
c) 240-l-Behälter 228,12 € 19,01 € 
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(2) Die Bereitstellungsgebühr für einen 80-l-Abfallbehälter, bei Behältergestellung 

durch die Stadt (§ 14 Abs. 6 Satz 2 Abfallsatzung) beträgt monatlich 1,00  €, 
jährlich 12,00 €.  Der Nutzer erwirbt durch die Zahlung der Bereitstellungsgebühr 
kein Eigentum an dem Abfallbehälter. 

 
 

(3) Die Abfallentsorgungsgebühren für Behälter, die wöchentlich einmal geleert wer-
den, betragen 

 
 a) für    770-l-Behälter monatlich 264,20 €,  jährlich 3.170,40 € 
 b) für 1.100-l-Behälter monatlich 377,00 €, jährlich 4.524,00 € 
 
 Die Abfallentsorgungsgebühren für Behälter, die 14-täglich entleert werden, 

betragen 
 
 a) für    770-l-Behälter monatlich 132,10 €,   jährlich 1.585,20 €  
 b) für 1.100-l-Behälter monatlich 188,50 €,   jährlich 2.262,00 € 
 
(4) Die Abfallentsorgungsgebühr für die Abfuhr von Abfallsäcken beträgt je Stück 

70-l-Abfallsack  5,50 €. 
 
(5) Die Abfallentsorgungsgebühr für die Abfuhr von Sperrstücken beträgt 1,50 €  je 

Sperrstück.  
 
(6) Die Abfallentsorgungsgebühren für die 14-tägliche Abfuhr der Biotonne (braune 

Tonne) betragen 
 
 a) für 120-l-Behälter monatlich    5,83 €,   jährlich 70,00 € 
 b) für 240-l-Behälter monatlich    8,50 €,   jährlich 102,00 € 
 
 

 
§ 2 Diese Satzung tritt am 01. 01. 2012 in Kraft.  
 

 


